
Landkreis Vorpommern-Rügen
Der Landrat

Stralsund, 30. Jan. 2017

Dringlichkeitsentscheidung

zur Genehmigung von außerpanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haus
haltsjahr 2017 für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung

Das Land Mecklenburg-Vorpommern erhielt aus dem ehemaligen Betreuungsgeld zusätzli
che Mittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung, die den Landkreisen und kreisfreien
Städten zur Verfügung gestellt wurden. Von diesen Mitteln erhielt der Landkreis Vorpom
mern-Rügen 1.392.882 EUR, die zu 50 Prozent an die kreisangehörigen Gemeinden entspre
chend der Anzahl der Kinder im Alter von 0-10 Jahren zum Stichtag 31. Dezember 2015
weiterzuleiten sind.

Im Haushaltsjahr 2016 hat der Landkreis bereits Mittel aus dem ehemaligen Betreuungsgeld
i. H. v. 507.712,49 EURerhalten, die für die Kindertagesförderung von Flüchtlingskindern
einzusetzen waren. Aus diesem Grund wurden auch im Haushaltsplan 2017 Zuweisungen
vom Land aus dem ehemaligen Betreuungsgeld i. H. v. 507.800 EURund die entsprechen
den Aufwendungen bzw. Auszahlungen eingeplant, u. a. für die Übernahme von Elternbei
trägen gem. § 90 SGBVIII im Produktsachkonto 3610000.555200017552000 anteilig mit ei
nem Betrag von 76.700 EUR.

Mit dem Zuwendungsvertrag vom 7. Dezember 2016erhält der Landkreis für 2017 Zuwei
sungeni. H. v. 1.392.882,00 EUR,das sind 885.082 EURmehr als geplant. Dasbedeutet
zugleich außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017
t, H. v. 885.082 EUR,die zum Zeitpunkt der Planungnicht bekannt waren. Dader Ver
wendungszweck in 2017 ein anderer ist als im Vorjahr und die Planung2017 analog 2016
erfolgte, müssendie anteilig geplanten 76.700 EURfür die Übernahme von Elternbeiträgen
gem. § 90 SGBVIII umverteilt werden.

Der Landkreis ist verpflichtet, von den 1.392.882 EURdie Hälfte (696.441,00 EUR)an die
kreisangehörigen Gemeinden entsprechend der Anzahl der Kinder im Alter von 0-10 Jahren
zum Stichtag 31. Dezember 2015 weiterzuleiten.

Der beim Landkreis Vorpommern-Rügen als örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe
verbleibende Betrag von 696.441,00 EURsoll wie folgt eingesetzt werden:

1. Die Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen im Landkreis Vor
pommern-Rügenerhalten antragslos einmalig einen Betrag von 28 EURpro Kind auf
der Basisder belegten Plätze per Stichtag 1. März 2016 zur Durchführung von Pro
jekten zur Verbesserungder Kindertagesbetreuung im Jahr 2017, sofern diese nicht
bereits über die Entgelte bzw. laufenden Geldleistungen finanziert werden.
Am 1. März 2016 wurden im Landkreis Vorpommern-Rügenin den Kindertagesein
richtungen 13.586 Kinder und bei Kindertagespflegepersohen 672 Kinder betreut.
Dasergibt einen Gesamtbetrag von 399.224,00 EUR.

2. Die Träger von Kindertageseinrichtungen im Landkreis Vorpommern-Rügenerhalten
für das Jahr 2017 auf Antragstellung einmalig einen Zuschussin Höhevon
200 EUR/Monat für die angemessenemonatliche Vergütung für Personal, das sich in
der berufsbegleitenden Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in be
findet, sofern diese Vergütung nicht bereits über die Entgelte finanziert wird.
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Die Kosten der Kita-Träger für die angemessenemonatliche Vergütung während der
berufsbegleitenden Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in kann nur
über die Entgelte finanziert werden, wenn eine Ausnahmegenehmigungals aner
kannte Fachkraft über den KSVvorliegt.
In den Fällen, in denen die monatliche Vergütung während der berufsbegleitenden
Ausbildung nicht über die Entgelte finanziert werden kann, soll den Trägern im
Jahr 2017 auf Antrag ein Zuschussin Höhe von 200 EURmonatlich gewährt werden.
Auf Grund vorliegender Informationen wird geschätzt, dasssich derzeit ca. 20 Per
sonenin der o. g. Ausbildung befinden und für die vorgeschlageneFörderung in
Frage kommen. Darausergibt sich ein Gesamtbetrag von 48.000,00 EUR.

3. Sofern die zur Verfügung stehende-nMittel durch 1. und 2. nicht aufgebraucht wer
den, werden sie zum Ausgleich der entstandenen Mehraufwendungen im Jahr 2017
bei der Übernahme von Elternbeiträgen incl. Verpflegungskosten gemäß § 90 SGB
VIII für Kinder mit Migrationshintergrund (ausländische Staatsangehörigkeit) einge
setzt.
Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernimmt bei Vorliegen der Vo
raussetzungengemäß§ 90 SGBVIII auf Antragstellung die Kosten des Elternbeitra
ges inkl. der Verpflegungskosten.

Die außerplanmäßigenAufwendungen und Auszahlungenergeben sich in folgenden Pro
duktsachkonten:

Produktsachkonto Bezeichnung Ansatz Außer- Umver- Insgesamt
planmäßig teilung

3610000.5414300/ Zuweisungenan Ge- 204.300 € 492.141 € 0€ 696.441 €
7414300 meinden
3610000.5414301/ Zuweisungenan Ge- 0€ 48.000 € 0€ 48.000 €
7414301 meinden für Projekte

und Ausbildung Per-
sonal

3610000.5419020/ Zuweisungenund 0€ 344.941 € +54.283 € 399.224 €
7419020 Zuschüssean Sonsti-

ge für Projekte und
Ausbildung Personal

3610000.5419033/ Zuweisungenund 26.800 € 0€ 0€ 26.800 €
7419033 Zuschüssefür laufen-

de Zwecke an Sonsti-
- ge, ÜbernahmeVer-

pflegungskosten § 18
KiföG M-Vfür Kinder
mit Migrationshinter-
grund

3610000.5552003/ Leistungen innerhalb 200.000 € 0€ +22.417€ 222.417 €
7552003 von Einrichtungen

(5GBVIII), Übernah-
me der Elternbeiträ-
ge § 90 für Kinder mit
Migrationshinter-
grund

3610000.5552000/ Leistungen innerhalb 76.700 € 0€ -76.700 € 0€
7552000 von Einrichtungen
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(anteilig geplant) (5GBVIII), Ubernah-
me der Elternbeiträ-
ge § 90

gesamt 507.800 € 885.082 € 0€ 1.392.882 €

Dadie Bereitstellung der Zuwendungendes Landesunverzüglich an die Gemeinden weiter
zuleiten sind, kann eine Dringlichkeitssitzung des Kreisausschussesnicht abgewartet wer
den. Esbesteht äußerste Dringlichkeit.
Gemäß§ 115Abs. 3 der KommunalverfassungMecklenburg-Vorpommern genehmige ich
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungeni. H. v. 885.082 € und die Umverteilung
von 76.700 €.

Die Deckungder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungenerfolgt durch Mehrer
träge bzw. Mehreinzahlungen i. H. v. 885.082 EURdurch das Land, Produktsachkonto
3610000.4144200/6144200. Die Umverteilung erfolgt ausdem Produktsachkonto
3610000.555200017552000, Leistungen innerhalb von Einrichtungen (5GBVIII), Übernahme
der Elternbeiträge gern. § 90.

Meine Entscheidungbedarf der Genehmigungdurch den Kreistag.

Cl.,) .e:::::cc,,~
Ralf Drescher
Landrat




